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Brief des letzten, 1942 nach Theresienstadt deportierten Lehrers und Kantors Naphtali Berlinger 


an seine Kinder. Berlinger, aus einer bedeutenden Gelehrtenfamile stammend und fast 30 Jahre 


als Lehrer in Buttenhausen tätig, starb zu Anfang des Jahres 1943 an Krankheit und Auszehrung 


im Lager. 


 


 


Buttenhausen, den 30. Oktober 1941 


 


Liebe Kinder, 


 


unser Erzvater Isaac sagte 57 Jahre vor seinem Tode: Ich kenne meinen Todestag nicht, um wie 


viel wir, ihre kurzlebigen Nachkommen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die Möglichkeit ha-


be, mit Euch, meinen lieben Kindern schriftlich verkehren zu können. Deshalb möchte ich recht-


zeitig Euch sagen, was einmal ausgesprochen werden muss. Das ist zunächst der heiße Dank 


dem Höchsten, der mich mit seiner gütigen Fürsorge geführt und unter Zeichen und Wundern bis 


hierher gebracht, mich gespeist und aufrecht erhalten, mir meine unvergessliche Frau, Eure liebe 


Mutter, sel. Angedenkens, finden ließ und mir Euch, meinen höchsten Schatz, die Freude und 


den Stolz meines Lebens, gab. Ihm danke ich in jedem Augenblick meines Lebens, dass Er mit 


noch recht lange gewähren möge, um sein Wort zu leben, lernen und lehren zu können, bis zum 


meinem letzten Atemzug, mit dem meine Seele zu ihm zurückkehren möge zu Leben und zum 


Frieden. 


 


Sodann danke ich Euch, meinen Kindern, für alle Eure Liebe. Jeder einzelne von Euch hat getan, 


was er konnte, um mich zu erfreuen. Ihr habt das Gebot der Elternverehrung in vorbildlicher 


Weise erfüllt und mir absichtlich keinen Schmerz verursacht. An Eurer Anhänglichkeit konnte 


ich mich aufrichten. Eure Briefe waren meine Freude. Besonderen Dank schulde ich Dir, meiner 


ältesten Tochter. Du hast viele Jahre mit meiner Pflege geopfert und hast mein nicht immer 


leicht zu behandelndes alterndes Wesen ertragen. An Deinen Geschwistern hast Du Mutterstelle 


vertreten. Durch Euch, liebe Kinder, habe ich Glück genossen wie wenige Menschen. Von Her-


zen segne ich Euch. Haschem mache Euch wie Ephraim und Menascheh, wie Sara, Rifkah, Ra-


chel und Leah. Er segne und behüte Euch. Er lasse Sein Antlitz über Euch walten und sei Euch 


gnädig. Er wende Euch sein Antlitz zu und verleihe Euch Segen und Frieden. Er nenne durch 


Euch meinen Namen und den unserer großen Vorfahren. Sein heiliges Wort und Sein Geist wei- 
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che nicht aus Eurem Mund und dem Eurer Nachkommen und deren Nachkommen auf ewig. 


Lernet, lehret, haltet und habt Seine Furcht und die Liebe zu Ihm in Eurem Herzen alle Tage 


Eures Lebens. Werft alle Sorgen und Euer Sehnen auf Ihn und sprechet zu Ihm, wie man zu ei-


nem Vater spricht. Er wird Euch in Seiner Weisheit nach Seinem Plane führen. Seid nur gute, 


edle Menschen, gute Juden. Seid stark und fest! 


 


Sollte die Postverbindung zu Euch unterbrochen werden, so sorgt Euch nicht um mich. Ich bin ja 


nie allein. Er ist bei mir. Von ihm kommt nichts, was mir schaden würde. Seine Bestimmung 


nehme ich auf mich. Er ist gelobt von Welt bis Welt.  


 


Nochmals segnet Euch von ganzem Herzen. 


 


Euer treuer Vater 


 


© Stadtarchiv Münsingen 
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Der Judenschutzbrief für Buttenhausen vom 7. Juli 1787 
 
 
Zum Hintergrund 
 
Das Dokument, das heute nicht mehr im Original, sondern nur in zwei zeitgenössischen 
Abschriften erhalten ist, regelt in 21 Artikeln bis ins Detail das Leben der jüdischen Ge-
meinde. Vorbild war das entsprechende Dokument für Jebenhausen, das 1777 entstan-
den ist. Im Gegensatz zu der Jebenhausener Urkunde fehlen hier die Unterschriften der 
jüdischen Vertreter, so dass zur Zeit der Abfassung des Schutzbriefs noch keine Juden 
am Ort gewesen sein dürften. 
 
Im Schutzbrief wird das Recht für 25 jüdische Familien verbrieft, in Buttenhausen zu 
wohnen. Dafür bezahlen sie den sogenannten Judenschutz, der für jeden erwachsenen 
Juden 12 Gulden pro Jahr beträgt. Die Juden haben ein Recht auf Selbstverwaltung 
und auf Ausübung ihrer Religion. Außerdem erhalten sie die Erlaubnis, alle zugelasse-
nen 'Commercia', also Handel, zu treiben. Wegen dem Verbot, christliche Häuser und 
Grundstücke zu erwerben, bleibt die jüdische Siedlung zunächst auf herrschaftliches 
Terrain beschränkt. Dadurch entsteht eine durch die Lauter vom alten Dorf getrennte 
jüdische Siedlung an der heutigen Mühlsteige. 
 
Im Mai 1787 begründet der Freiherr von Liebenstein seinen Plan, Juden anzusiedeln. In 
einem Dekret an seine Untertanen betont er die positiven Erfahrungen in Jebenhausen. 
Mit dem Verbot des Ankaufs christlicher Grundstücke durch die Juden wird einer offen-
bar verbreiteten Furcht begegnet, "dass, wo Juden wohnen Christen verarmen". 
 
Über den Beginn der jüdischen Siedlung geben die ersten "Seelentabellen" ab 1788 
Auskunft. In diesem Jahr wohnen erst drei Familien in Buttenhausen, mit Kindern und 
Gesinde insgesamt 14 Personen. Die ersten Juden werden in der Ölmühle an der Lau-
ter untergebracht. Später entstehen jüdische Häuser am Kolbenrain, wo auch im Jahr 
1795 die Synagoge gebaut wird. Aus dieser Zeit stammen weitere jüdische Einrichtun-
gen. Ein Ritualbad (Mikwe) erhält seinen Platz an der Lauter. 1804/05 wird es bereits 
erneuert, da es zu klein für die schnell wachsende jüdische Gemeinde geworden ist. 
Ebenfalls an der Lauter entsteht ein jüdischen Wirtshaus 'Zum König David'. 
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Der Judenschutzbrief für Buttenhausen vom 7. Juli 1787 
 
 
Nachdem der Hochwohlgebohrene Herr Philipp Friederich, Reichsfreiherr von Liebenstein, 
Herr von Jebenhausen, Eschenbach, Schlath, Buttenhausen und Zugehör p.p. seiner Chur-
fürstlichen Gnaden zu Mainz wirklicher Kammerherr auf unterthäniges Ansuchen einiger 
Jüdischer Familien sich entschlossen haben, in dem denenselben mit hoher und niederer 
Gerichtsbarkeit allein zuständigen Flecken und unmittelbaren Reichs-Ritter-Ort Buttenhau-
sen, zufolge der unmittelbaren Reichs Ritterschaft nach allerhöchsten Kaiserlichen Privile-
gien, gleich denen Ständen des Reichs zuständigen Befugniss Juden in ihren Territoris zu 
haben, einige solche aufzunehmen und ihnen Schutz zu verleihen, als ist zwischen Hoch-
denenselben für sich deren Erben und Nachkommen Geschlechts Folgern in Fidei Com-
misso und allen anderen etwan künftigen Besitzern ermeldten Reichs Ritter Orts und Fle-
cken Buttenhausen, falls selbiger welches Gott in Gnaden verhüten wolle auf Absterben 
des Freiherrlich von Liebensteinischen Mans Stammes Jebenhauser Linie an die nachge-
setzte Weibliche Erben oder auch in derselben Ermanglung an das Löbliche Donauische 
Ritter Direktorium, zu Errichtung eines Hospitals nach gemachter Verordnung kommen soll-
te, an einen sodann derer Judenschaft am andern Teil und alle künftig in hiesigem Ort als 
Schutz-Juden sich aufhaltende Juden folgendes verbindlich und unwiederruflich verabredet 
und verglichen worden, wie folgt und zwar: 
 
1. Solange in dem Römischen Reich Juden geduldet werden, sollen solche auch in Butten-
hausen verbleiben und unter keinem Vorwand von der jetzig oder künftigen Herrschaft des 
Orts, auch um ein oder des andern etwan in oder außer der Herrschaft begehenden pein-
lich oder bürgerlichen Verbrechen, nicht alle ausgetrieben, noch die unschuldigen es mit zu 
entgeldten haben, oder die Herrschaft die Juden absterben lassen und keine Junge mehr 
annehmen wollen, da selbige Fünf und Zwanzig Familien jederzeit zu dulden und ihnen 
Schutz zu geben sich verbindlich machet. 
 
2. Solchem nach sollen Fünf und Zwanzig Familien angenommen und deren Anzahl nicht 
überschritten werden, bis solche vollzählig, behält die Herrschaft sich vor welche sie will 
anzunehmen, hernach aber sollen keine Fremde und der nicht eine Tochter von einem hie-
sigen Schutz-Juden heiratet oder ein Sohn eines hiesigen Schutz-Juden ist, ohne Beistim-
mung derer mehrsten Juden in Schutz genommen werden. 
 
3. Die jetzige Annahme bis einmal die Zahl von Fünf und Zwanzig voll, ist ganz frei, hinge-
gen wenn hernach einer angenommen wird und Schutz bekommt, bezahlt er, so er ein 
Sohn von einem Buttenhauser oder Jebenhauser Schutz-Juden, der Herrschaft fünfzehn 
Gulden und wenn er aber fremd ist fünf und Zwanzig Gulden für die Annahme in den 
Schutz, eine Tochter eines solchen Juden, so sich in einem von beiden Orten heiratet, ist 
frei, eine Fremde aber bezahlt, wenn wie gesagt einmal fünf und zwanzig Haushaltungen 
allda für die Aufnahme zehn Gulden. 
 
4. Die Juden werden sich eigene Häuser bauen, dazu ihnen der Platz von der Herrschaft 
umsonst angewiesen und gegeben wird, sie auch hieraus außer der Steuer weder an die 
Herrschaft noch Gemeinde nichts zu bezahlen haben, noch einige Dienste mit Fronen, 
Schaar-Arrestanten noch andere Wachten zu verrichten, auch mit Soldathalten Quartier 
Vorspahn oder sonsten wie es Namen hat, niemalen unter keinem Vorwand mit angelegt 
werden sollen, außer daß sie an den Nachtwächtern gleich denen Christen mitzubezahlen 
haben, wie dan Ihnen Juden nichts so nicht expresse in gegenwärtigem respl. Rekress und 
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Schutzbrief enthalten, zugemutet oder abgefordert werden solle, es habe Namen wie es 
wolle, auch dürfen so viele Juden in einem Hause wohnen als wollen. 
 
5. Für Schutzgeld bezahlt jede jüdische Familie (Haushaltung) Jährlich der Herrschaft zwölf 
Gulden, eine Wittfrau aber so lange sie nicht wieder geheiratet, so ihr jedoch jeder Zeit frei-
stehet, nur daß natürlich der neue Ehemann die Aufnahmsgebühr bezahlen muß, die Hälfte 
mit sechs Gulden, ein verheirateter Jud aber, der keinen Vater und Mutter hat, gleichwohlen 
aber handelt, solle um den Schutz gebührend ansuchen, als ein anderer Schutz-Jud geach-
tet aber auch das ganze Schutzgeld bezahlen, welches die Judenschaft, da einer für alle für 
einen zustehet, durch ihren Vorsteher einzeihen und jeder hälftig auf Martini und hälftig auf 
Georgi und zwar an Georgi 1789 erstmals in wichtigem Gold oder groben gangbaren Silber 
Sorten, kein Stück unter Einem Gulden, in unzertrennten Summe für so viele, als sich in 
dem Ort befinden werden einziehen und dem herrschaftlichen Beamten ohne weitere Mühe 
einliefern lassen. 
Wenn aber ein Schutz-Jud erweißlich 70 Jahre zurückgelegt hat, solle er von dem Schutz-
geld frei sein und solle dieses Schutzgeld niemalen von keinem Herrn und unter keinem 
Vorwand erhöhet werden. 
 
6. Keine liegenden Güter sollen die Juden nicht besitzen, auch keine Häuser, so vorher 
Christen gehöret kaufen, noch auf prifilegierten Hofstätten, sondern alleine Herrschaft Plät-
ze bauen, wohl aber Häuser und Güter bestehen und die so ihnen durch Gant oder Schul-
denverweis zukommen und sie dieserhalben gleiches Recht mit den Christen wie aller Or-
ten haben, sechs Jahre, wann sie nicht bälder eingelöst werden, da jedem der Zinslosung 
hat selbige ohnehin und so diese sich solches nicht bedienen wollen, allen übrigen Bürgern 
die Losung gegen baare Bezahlung und Abfertigung denen Rechten und hiesiger Dorfsord-
nung nach frei und ohnbenommen bleiben behalten und dürfen nach Verfluß solcher Zeit 
aber selbige an die Bürger in dem Ort zu verkaufen gehalten sein. 
 
7. Die Juden sollen alle Ihre Statuta, Ceremonien und Gebräuche nach ihrem Gesetz und 
Religion ohngehindert exercieren können und dürfen, alle ihre Feste begehen, darzu Ihnen 
zu dem Lauberhütten und Pfingstfest aus denen herrschaftlichen Waldungen das Laub oh-
nentgeldlich abgegeben und von dem Vorsteher gegen eine Taglohn an ohnschädlichen 
Orten angewiesen werde, sie auch sogenannte Sabbath-Mägde von den Christen gegen 
Bezahlung dingen, Dräthe ziehen und die Feste öffentlich auf den Straßen ohne Hinderung 
und Versperrung derselben begehen, nicht weniger so sie wollen eine eigene Synagoge 
bauen, auch ihre Todten nach Ihrer Gewohnheit und Gesetz Gebräuchen zu aller Zeit wie 
und wann sie wollen ohngehindert begraben dürfen und zu all solchen die besondere Er-
laubnis und anmit erlangtes Recht haben ohne Eintrag von Männigleich. 
 
8. Die Juden haben die Freiheit, alle im Reich erlaubte Commercia, Salz allein ausgenom-
men, so ist bei dem Salzmesser in dem Ort gleich denen Christen, der ihnen solches auch 
in dem nämliche Preise liefern muß, zu nehmen und solle kein Jud, so wenig als ein Christ 
bei der darauf gesetzten Strafe Salz in den Ort einbringen. 
 
Sollte aber kein Christ in dem Ort mit Salz-Handel sich abgeben wollen, so ist einem Juden 
erlaubt, bei gnädiger Herrschaft darum anzusuchen und welchem sie dann hiezu die Con-
cession erteilen wird, der solle gegen gewöhnlichen Accis selbiges ausmessen dürfen.  
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Die Juden sollen, wenn einmal 25 Haushaltungen in dem Ort sein werden oder so sie wol-
len bälder einen Judenwirt welcher den Schild zum König David führen solle, aufstellen, 
Wein, Bier und Branntwein für Juden auszuzapfen, auch Fremde und einheimische Juden 
speisen und beherbergen, bei einer herrschaftlichen Strafe von 10 Gulden aber keinen 
Christen einheimisch oder Fremden weder Trank noch Speise geben. 
 
Von den eingelegten Getränken aber solle der Judenwirt das gewöhnliche Umgeld wie der 
Christenwirt zu entrichten haben. Einstweilen aber und so lange kein Judenwirt da ist sollen 
sie den einbringenden Kauscher Wein dem Vorsteher anzeigen und hievon das Orts her-
kömmliche Umgeld auch von württemberger Eimer 1 Gulden 4 Kreuzer oder vom Imi 4 
Kreuzer bezahlen. So lange sie aber keinen eigenen Wirt haben, sollen die Juden gehalten 
sein Bier und Branntwein bei dem Wirt in dem Ort zu nehmen und bei 3 Gulden 10 Kreuzer 
Strafe dergleichen nicht in den Ort einbringen. 
 
Vieh zu schächten und das Fleisch Pfund oser Viertelweis zu verkaufen, solle denen Juden 
auch erlaubt sein, hingegen sollen selbige entweder die Zunge oder 15 Kreuzer welches bei 
der Herrschaft stehet, respekive zu liefern oder zu bezahlen schuldig sein, auch es denen 
Fleischbeschauern anzeigen welche es besichtigen sollen ob das Vieh gesund gewesen, 
welches die Christen auch tun müssen. 
 
Ferner sollen die Juden kein ander als das in dem Ort eingeführte Württemberger Gewicht, 
Mess und Ehlen und diese gerecht bei 10 Gulden Strafe führen. 
 
9. Die Juden sollen Bürgerliche Rechte mit Waid, Wasser, Trieb und Trab und was derglei-
chen / außer keine Gemeindeteile auch nichts von Holz oder Wild-Obst so auf der Gemein-
de wächst / durchgänglich geniesen. 
 
10. Und da solchemnach die Juden auch schuldig wären alle Bürgerlichen Dienst mitzuver-
richten hingegen aber solches wegen ihrem Gewerb und Sabath, mit den Christen nicht 
gleichfallenden Festen und Feiertagen und anderen Ursachen wegen nicht tunlich, als wer-
den selbige wie schon oben gesagt von allem Personal Diensten frei gelassen, dagegegen 
solle jede Haushaltung, oder Jud der Schutz allhier hat, alljährlich zu dem Bürgermeister 
Amt und zwar an Lichtmeß 1789 erstmals und so auf diesen Termin fortan bezahlen Einen 
Gulden. 
 
Eine Wittfrau aber die Hälfte, solches durch ihre Vorsteher einziehen und in unzertrennter 
Summe zu der Bürgermeister Kasse bezahlen lassen. 
 
11. Die Juden sollen bei Verlust des Schutzes und anderer nach befindender Sache 
nachtrücklichen Ahndung und Strafe, an keine andere Herrschaft unter welchem Vorwand 
oder um welche Ursache es wäre, sich wenden, um gegen ihren Schutzherrn Hilfe zu su-
chen, wohl aber stehet Ihnen frei, wann wieserall besser Verhoffen, so doch nicht gesche-
hen solle, sie in ihrem durch gegenwärtigenrespectiven Schutz Brief und Vertrag ihnen ver-
liehenen Privilegien gestört und beeinträchtigt, oder Ihnen etwas mehreres  zugemutet wer-
den sollte, sich an das Löbliche Canton Donauische Ritter Direktorium, doch keineswegs 
klagweise, oder als ob selbiges Richter, noch ein Gerichtsstand wäre, einen zeitlichen 
Herrn in Buttenhausen etwas zu befehlen hätte, oder selbiger alldorten belangt werden 
könnte, sondern einig um solches, um gütliche Vermittlung in der Sache zu bitten, daß dann 
auch andurch gehorsamst gebetten wird, sich darinnen hochgeneigt zu verwenden, so aber 
durch solche Vermittlung nicht zu stande kommen sollte, haben die Juden natürlich wie alle 
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Unterthanen Fug, sich an Kaiserliche Mayestät und eines der höchsten Reichsgerichte zu 
wenden, welche dann andurch allerunterthänigst gebeten sein hierauf nach denen Umstän-
den und Erfund der Sache rechtlicher Ordnung nach Reichs Satzungsmässig zu procedie-
ren. Und auf gleiche Weise solle verfahren werden, wenn ein einzelner Jude gegen die 
Schutzherrschaft eine Klage und Beschwerde zu haben vermeinte. 
 
Und so ein Jud gegen einen Christen oder Juden in Bürgerlichen Rechts-Händeln etwas zu 
klagen, solle Er die Klage bei dem Herrschaftlichen Beamten anbringen, der ihme Recht 
sprechen wird, worauf er, wenn er sich durch solche Urteil vernachlässiget zu sein glaubet, 
an die Herrschaft schriftlich sich wenden und seine Beschwerdten vorbringen und so er 
auch mit dieser Urteil sich nicht zu beruhigen glaubet, steht ihme frei in der durch die Ge-
setze bestimmte Zeit und nach Ordnung derer Reichsgesetze an eines deren beiden höchs-
ten Reichsgerichten zu appelieren, welches man ihnen niemalen Übel nehmen, noch solche 
Appellation entgeldten lassen solle. 
 
12. die Herrschaft wird denen Juden einen Begräbnis Platz von einem halben Morgen an-
schaffen, selbigen einmachen und umzäunen lassen, für dessen Erhaltung aber haben die 
Juden sodann zu sorgen. 
Aus solchem Platz nun wird die Judenschaft der Herrschaft alljährlich als einen ewigen 
Grundzins an Georgi und zwar an Georgi 1789 erstmals, durch ihre Vorsteher bezahlen 
lassen Sechs Gulden und für jede Leiche für eine verheiratete Person zwei und für eine 
unverheiratete Ein Gulden und so die Juden dereinsten einen größeren Platz zu ihrem Be-
gräbnis nötig hätten, sollen ihnen solcher zu vergrößern vergönnt sein und der Platz gleich-
falls hierzu umsonst gegeben werden, doch daß sie solchen auf ihre eigenen Kosten ein-
machen lassen und so jemand bosharterweise solch Begräbnis entehren, die Gräber Violi-
ren und Spoliren, die Grabsteine zerschlagen oder sich daran vergreifen würde, und recht-
lich überführen können, alle Satisfaktion gegeben und ein solcher also bestraft werden als 
ob er sich an dem christlichen Kirchhof vergriffen hätte, nicht weniger. 
 
13. Wird die Herrschaft zum jüdischen gesetzmäßigen Gebrauch derer Judenweiber, auf 
ihre der Herrschaft eigene Kosten und Güter, einen Bronnen einmachen und ein Häuslein 
darüber bauen lassen, für deren Unterhaltung aber sodann die Juden zu sorgen. 
 
Aus selbigem haben sie alle Jahr gleichfalls als einen Grundzins an Georgi und zwar e-
benmäßig an Georgi 1789 zum erstenmal zu bezahlen, Vier Gulden. 
 
14. Die Juden haben die Freiheit sich ihre Rabbiner, Vorsinger und Schulmeister auch den 
Vorsteher oder Bannes selbsten zu erwählen. 
 
Jener ist vom Schutzgeld frei, solle aber für die Herrschaft das Gebet in der Synagoge oder 
Schule verrichten, auch solle er unter die 25 nicht gezählet, sondern mit ihme 26 Haushal-
tungen sein dürfen, im übrigen wird er durchgängig einem andern Juden gleich geachtet. 
Und solle ihm der Jebenhauser Rabbiner so wie auch dieser jenem auf keine Weise und in 
keinem Falle nichts vorzuschreiben noch zu befehlen haben. 
 
15. Die Judenweiber sollen ihre Freiheit wie in der Burggrafschaft Burgau geniessen. 
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16. So ein Jud mit einem anderen Juden Streitigkeiten hat, solle es vor ihrem Vorsteher 
ausgemacht werden, insofern es nicht in die Herrschaftliche Jura einschläget, auch haben 
die Vorsteher Erlaubnis bis auf 5 Gulden nicht aber darüber zu strafen und von solchen 5 
Gulden solle die Hälfte der Herrschaft, die andere Hälfte aber dem Judenarmenkasten ge-
hören, kleine Strafen als Wachs und was kein Geld, gehört allein für die Synagoge oder 
Schule. 
In wichtigen Fällen so Juden gegen Juden betrifft, ist denen Juden erlaubt, bei einem ge-
lehrt sachverständigen Landrabbiner sich Rats zu erholen und nach dessen Ausspruch sich 
zu richten. So über eine Erbschaft unter ihnen Streitigkeiten entstehet, haben sie gleichfalls 
Freiheit, es unter sich durch ihre Vorsteher auszumachen, oder einen anderen Landrabbi-
ner darinnen den Anspruch tun zu lassen. 
 
Bei ihren Verheiratungen stehet ihnen frei solche Eheverträge unter sich zu errichten, als 
sie wollen, insofern solches nicht gegen die Gesetze und die allgemeinen Rechte anstoßet. 
So auch dürfen die Juden und haben das Recht Testamenten und andere Verordnungen 
unter ihren Kindern zu machen, nur daß selbige nicht gegen die gemeine Rechte laufen. 
Nicht weniger stehet denen Juden frei, ihre Inventarien und Teilungen bei Heiraten oder 
Todesfällen ganz allein unter sich, oder durch ihre Vorsteher oder durch den herrschaftli-
chen Beamten machen zu lassen. 
 
17. Ein Jud bezahlt bei seinem Hinwegziehen der Herrschaft, er habe viel oder wenig Ver-
mögen 30 Gulden für ein in ein anderes Ort außer nach Jebenhausen verheiratetes Kind 15 
Gulden und von Erbschaften außer der Herrschaft 10 pr. cent oder vom Hundert zehn Gul-
den. 
 
18. Außer denen bei denen Christen auch geschlossenen Zeiten, um Weihnacht, Ostern, 
allen Sonn- und Festtagen, bei Kaisers und herrschaftlichen Haustrauern (als zu welchen 
Zeiten es bei Strafe verboten) haben die Juden Erlaubnis wann es ihnen beliebt Spielleute 
zu halten. 
 
19. Man wird sich zwar in allen billigen Dingen deren Schutz-Juden annehmen, auch ihnen 
alle Reichssatzungsmäßige Gerechtigkeit wiederfahren lassen, so aber ein oder der andere 
auswärts wieder Verhoffen ein Verbrechen begehen, sonsten unerlaubte Händel treiben, 
oder die Leute betrügen, dadurch aber hiesige Judenschaft einen üblen Namen machen 
oder derselben Gewerb schaden sollte, so solle er keine Hilfe Unterstützung noch Fürspra-
che weder bei dem Beamten noch der Herrschaft suchen, oder selbige ihm erteilt werden. 
 
20. Da die Judenschaft von Jebenhausen und Buttenhausen unter eine Herrschaft gehören, 
so sollen selbige zu aller Zeit und immerhin den freien Zug gegeneinander und von einem 
Ort zu dem andern haben, und so ein Jud von Jebenhausen nach Buttenhausen, oder von 
daher nach Jebenhausen ziehet, oder ein Kind sich von einem Ort in das andere Heiratet, 
soll es angesehen werden, als ob es in dem nehmlichen Ort sich gesetzt oder geheiratet 
hätte. 
 
21. Die Juden sollen sich des betrogenen Geldwechselns in und außer dem Ort enthalten, 
da der oder diejenige, so dessen überführt werden sollten, also gleich, ohne weiteres, wann 
es in dem diesseitigen Teritorio geschehen, gesetzmäßig und nach Befund der Sache be-
straft so es aber anderswo, gleichwohlen des hiesigen Schutzes verlustiget und aus dem 
Ort geschafft werden sollen. 
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Diesen respektiven Schutzbrief und Rekres solle der Judenschultheiß der gesamten Juden-
schaft alle Jahr einmal, zu ihrer Nachricht und Nachbeachtung vorlesen, welche Verlesung 
ein jeder Jude der das 13. Jahr seines Alters erreicht, anwohnen solle. 
 
Der Juden Vorsteher wird gleichfalls alle Jahr ein akurates Verzeichnis von denen im Ort 
befindlichen jüdischen Haushaltungen, aus wieviel Personen selbige bestehen, nebst deren 
Alter, auch wieviel in selbigem Jahr gebohren, geheiratet und gestorben, nach Einrichtung 
des christlichen Seelenregisters, gedoppelt, eines der Herrschaft und eines zu dem Amt so 
der Rechnung beizulegen, übergeben, damit man daraus sehen könne ob die Judenschaft 
zu, oder abgenommen. 
 
Welch dann alles auf das Beste und kräftigst und verbindlichste ab Seiten der Herrschaft 
bei Cavalliers Parollen und ab Seiten deren Juden bei den in ihrem Gesetz vorgeschriebe-
nen Eid und vornehmlich daß alle dermalen und künftig annehmend und hiesigen Schutz 
geniessenden Juden, ihren Schutz Herrschaft hold, treu und gewärtig sein, derselben Nut-
zen nach allen Kräften fördern deren Schaden aber so viel an ihnen ist, abwenden wollen, 
zugesagt und versprochen worden, alles getreulich und ohne Gefährde und bei dem Wort 
der Wahrheit. Wie dann dieser respektive Schutzbrief und Rekres immer und zu ewigen 
Tagen Vim Instrumenti Quarintigiati haben und erforderlichen Falles, von denen höchsten 
Reichsgerichten dafür erkannt und nach solchen darauf gesprochen werden solle. 
Und ist dieser respektive Schutz und Schirmbrief und Rekres von mir dem Eingangs ge-
meldeten, dermalig hiesige regierenden Herrn, und meiner geliebten Frau Gemahlin, Catha-
rina Friederika Freyin von Liebenstein, gebohrene Freiin von Schmidberg, als welcher ei-
gentlich dieses Rittergut gehört und welche selbiges in die Familie gebracht hat, eigenhän-
dig unterschrieben und mit beiderseitig angebohrenen Freiherrlichen Wappen Signet be-
kräftigt. 
 
Ab Seiten der Judenschaft aber solle solcher von denen 5 oder 16 angenommenen oder 
noch erst angenommen werdenden Juden, gleichfalls unterschrieben und für selbige und 
alle künftige zu einem beständig unabänderlichen und unwiederruflichen Gesetz dienen. 
 
Zu Urkund und Bekräftigung sein hievon drei gleichlaufende Exemplare verfertigt, eines in 
das herrschaftliche Archiv gelegt, eines zu den Gemeinde Akten, zu den Burgerschaft 
Nachricht und damit diese sehen möge unter was Bedingnissen Juden in den hiesigen Ort 
aufgenommen werden und daß selbige ihnen niemalen Schaden können noch Privilegia 
haben so die Ihrige beeinträchtigen, eines aber der Judenschaft zugestellt worden. 
 
so geschehen und gegeben Buttenhausen, den 7. Juli 1787 
 
(L. S.) Philipp Friedrich Freiherr von Liebenstein 
 
(L. S.) Catharina Friederike von Liebenstein, gebohrene Freiin von Schmidberg 
 
(L. S.) Philipp Heinrich, Freiherr von Liebenstein, Königlich Französischer Ob. Lieutenant 
 
(L. S.) Wilhelm Freiherr von Liebenstein, Königlich Französischer Lieutenant 
 
Fideliter decopirt zu sein 
T[estatur] Vorsteher, Schaupp 







t2.pdf


Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Tübingen 


Dekret an die Bürgerschaft zu Buttenhausen, die Annahme derer Juden 
betreffend, de dato 20. Mai 1787 
 
 
Philipp Friderich Freiherr von Liebenstein, Herr zu Jebenhausen, Eschenbach, Schlath, 
Buttenhausen und Zugehörde; Seiner Churfürstlichen Gnaden zu Mainz Cammerherr, allen 
Unterthanen, Bürgern und Innwohnern Meines Fleckens Buttenhausen meinen Grus. 
 
Eine zehenjährige Erfahrung in meinem hiesigen Flecken Jebenhausen hat mich mit Über-
zeugung belehret, daß das Dasein einiger jüdischen Haushaltungen einem Orth nicht nur 
nicht schädlich, sondern vielmehr nuzlich, und es eine wahre irrige, Ermahlen von einigen 
aus Unwissenheit oder übertribenem Eifer einer Undultsamkeit gegen andern Religions-
Verwandte aufgestellte Meinung seye, daß, wo Juden wohnen, die Christen verarmen. Vie-
le hiesige Innwohnern werden das Gegentheil bezeugen, alle aber darinnen übereinkom-
men, daß der Nahrungs-Stand hieselbsten und das Gewerb gebessert worden. 
 
Ich habe solchemnach 25. Jüdischen Familien (als so hochselbige mit der Zeit, nicht aber 
höher steigen dörfen) in meinem Orth Buttenhausen Schuz ertheilet, und die anbei meinen 
Unterthanen bekandt machende Bedingnisse in dem ihnen Juden ertheilten Schuzbrief, 
davon ich auch ein Original ihnen zuzustellen befohlen, wird selbige überzeugen, daß 
nichts zu ihrem Nachtheil darinnen enthalten, und die Judenschafft selbigen niemahlen auf 
keinerlei Weise schädlich, noch auch zur Last werden können, besonders da sie keine 
Güther besizen, noch Christen Häuser an sich bringen dörfen, und jedem Bürger frei stehet, 
ob er sein Haus oder einen Theil davon an einen vermiethen wolle oder nicht, also wie ge-
sagt Gewerb und Nahrung hiedurch befördert, und mehr Umlauff von Geld in den Orth ge-
bracht werde. 
 
Ich versehe mich solchem nach zu meinen Unterthanen zu Buttenhausen, daß sie sich mit 
denen von mir in Schuz genommenen Juden freundschafftlich und verträglich betragen, 
solche liebreich aufnehmen, ihnen in allem mit gutem Beispiel vorangehen, und selbige 
überhaupt also behandlen werden, wie unsere allerheiligste Religion es uns gegen unsern 
Nebenmenschen befielet. 
 
Hieran beschiehet mein Wille und Meinung, und ich verbleibe Euch allen, und jedem von 
Euch besonders mit Herrschaftlicher Gnade und Wohlwollen zugethan. Jebenhausen, den 
20. Mai 1787 
 
Philipp Friedrich Freyherr von Liebenstein 
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Zum Inhalt 
 
Eines der wichtigsten Dokumente zur Entstehung der jüdischen Gemeinde ist das "Dekret 
an die Bürgerschaft zu Buttenhausen, die Annahme derer Juden betreffend" vom 20. Mai 
1787. Seine Entstehung lag also noch vor dem Erlaß des Judenschutzbriefs.  Das Schrei-
ben ist ein Zeugnis für den aufgeschlossenen Geist des Freiherrn von Liebenstein, der da-
mit aus "Unwissenheit" oder "übertriebenem Eifer" entstandenen Vorurteilen gegenüber 
Juden entgegentrat. 
 
Das Original befindet sich heute im Archiv des Leo-Baeck-Instituts New York. 
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Theodor Rothschild: Sabbah 
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Theodor Rothschild: Pessach 
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Stiftungsbrief der Bernheimer'schen Realschule 1903 
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Alb Bote, Münsingen vom 4. März 1937 
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Alb Bote, Münsingen, 9. März1937 
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Alb Bote, Münsingen, 12.11.1938 
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„Ich heiße Gretl Temes, mein Mädchenname ist Marx. Ich bin 1920 in
Tübingen geboren. Ich  habe einen älteren Bruder, der 1913 in Butten-
hausen zur Welt kam. Meine Eltern waren Hermann und Hilda Marx-
Levy. Mein Vater wurde 1883 in Buttenhausen geboren und starb 1956 in
New York City, meine Mutter wurde 1885 in Mühringen geboren und starb
1962 in New York.


Ich bin in Buttenhausen aufgewachsen, wo auch meine beiden
Großmütter lebten; beide Großväter waren gestorben, ehe ich zur Welt
kam. Buttenhausen war ein sehr kleines Dorf, schön gelegen, wo alle ein
friedliches, verhältnismäßig gutes Leben führten, bis die Nazis an die
Macht kamen. Ich war dreizehn Jahre alt. Alle meine Freundinnen waren
Nichtjüdinnen, und ich erlebte, wie sie sich über Nacht mehr oder weniger
in andere Menschen verwandelten, und das bedeutete, daß sie sich von
mir abwandten. Ich hatte einen Onkel in der Schweiz (der Bruder meines
Vaters), und er lud mich ein, bei ihm und seiner Familie zu leben und dort
meine Schule zu beenden. Da ich merkte, daß es zu jener Zeit keine
andere Möglichkeit gab, eine höhere Schulbildung zu erwerben, nahm ich
seine Einladung an. Das war ein großer Schritt für mich, aus einem
kleinen Dorf mit einer jüdischen Schule von 7 Schülern im Alter zwischen
6 und 13 Jahren, unter einem Dach von einem hervorragenden Lehrer
unterrichtet, allein wegzugehen und meine Eltern zurückzulassen. Als ich
Abschied nahm, sagte mein Vater, wie ich mich noch heute erinnere: „Es
wird nichts so heiß gegessen, wie es angerichtet ist“, und so ging ich in
der Hoffnung, daß das ganze Nazisystem zusammenbrechen würde,
bevor ich mit der Schule fertig wäre. Wir täuschten uns. Trotzdem hatte
ich Glück, und meine Eltern wußten, daß ich in Sicherheit war.


1938 transportierte man meinen Vater nach Dachau, und ich kann
sagen, daß das die schwierigste Zeit für mich war. Ich wünschte, daß ich
nicht so weit weg gewesen wäre. Ich war in Sicherheit, aber ganz hilflos.
Nach sechs Wochen im Konzentrationslager wurde mein Vater und
mehrere andere freigelassen. Ich werde dem verstorbenen Professor
Adler aus Stuttgart ewig dankbar sein, dessen heroisches Wirken zur
Rettung jüdischer Menschenleben unvergessen bleibt. Durch seine
Bemühungen und das Eiserne Kreuz 1. Klasse konnte mein Vater wieder
heim zu meiner Mutter.


Meine Mutter war so weitblickend, daß sie die Ausreise aus der Heimat
vorbereitete, aber mein Vater wollte bleiben, um alle seine Vermögens-
werte flüssig zu machen. Er war Pferdehändler und besaß mehrere
Häuser und Ländereien. Nur die Entschlossenheit meiner Mutter, nicht
länger in Deutschland zu bleiben, rettete beider Leben. Sie waren in
Stuttgart zur Zahnbehandlung, und als der Nachmittag kam, fragte mein
Vater meine Mutter: „Welchen Zug nehmen wir nach Hause?“ Meine
Mutter antwortete: „Wir gehen überhaupt nicht mehr heim, ich habe die
Fahrkarten und Visa für die Schweiz.“ Sie war entschlossen, nicht noch
einen 1. Mai in Deutschland zu erleben.


Am 30. April 1939 kamen meine Eltern in Basel an, und ich war mehr
als dankbar. Meine Großmutter und meine Tante (Mutter und Schwester
meiner Mutter) waren noch in Buttenhausen, und es gab für uns keine
Möglichkeit, sie herauszuholen. Kurz bevor alle Buttenhausener Juden
deportiert wurden, beendete meine Tante, die immer eine mutige Frau
gewesen war, ihr eigenes Leben und das ihrer Mutter durch eine Über-
dosis Schlaftabletten. Ich erinnere mich, daß die Nachricht ein furcht-
barer Schlag war. Aber als alle anderen Familien, alt und jung, in
Konzentrationslager verschleppt wurden, fanden wir Frieden in dem
Wissen, daß sie nicht leiden mußten.


Meine Eltern lebten sieben Jahre in Basel. Ich hatte einen Mann kennen-
gelernt, einen Flüchtling aus Wien, verliebte mich in ihn und heiratete 1945.
Meine Eltern bekamen 1946 ihr amerikanisches Visum und reisten aus
nach New York. Mein Mann und ich mußten wegen der österreichischen
Quota länger warten. In der Zwischenzeit brachte ich 1948 unsere
Tochter Masha zur Welt. Als sie neun Jahre alt war, verließen wir die
Schweiz, um wieder mit meinen Eltern vereint zu werden. Drei Jahre
später wurde unser zweites Kind, ein Junge namens Alan geboren. […]“ 
Aus: Lebenszeichen. Juden aus Württemberg nach 1933, Bleicher-Verlag 1982







„Meine Eltern waren Louis Rothschild, geboren 1878 in Buttenhausen,
und Mina, geb. Marx. Sie heirateten 1905 und ließen sich in Buttenhausen
nieder. Ihre vier Kinder waren Hanna, geboren 1906 (heiratete Manfred
Mezger aus Crailsheim), Irma, geboren 1908 (heiratete Otto Leib aus
Konstanz), Eugen, geboren 1909 (heiratete Edith Katz aus Schenklengs-
feld) und Siegfried (verstorben), geboren 1911 (heiratete Mia Levy aus
Mühringen).


Ich, Irma, zog 1912 mit der ganzen Familie nach Schwäbisch Hall, 
wo mein Vater bei seinem Schwiegervater Raphael Marx, Metzgermeister,
arbeitete. Raphael Marx emigrierte nach Holland, wo er von SS-Leuten
umgebracht wurde.


Ich ging in Schwäbisch Hall in die Grund- und die Realschule
(Mittlere Reife), dann, 1928, in Dortmund auf eine Handelsschule. 1929–
1930 machte ich eine Lehre in Alzenau, 1931–32 war ich Kassiererin und
Sekretärin. Infolge der Diskriminierung wurde ich arbeitslos. 1933/34
Emigration nach New York City, Arbeit als Haushaltshilfe. 1935 ging ich
nach Palästina, um Otto Leib zu heiraten. Dort arbeitete ich wieder als
Hausmädchen, dann als Kassiererin in einem Schwimmbad, wo mein
Mann Bademeister, Rettungswache und Sanitäter war. 1936 wurde uns in
Bat Galim, Haifa, Daniel Jochanan geboren. 
1937 ging ich mit Mann und Sohn in die Vereinigten Staaten zurück, wo
wir 3 Monate in der Bronx wohnten. Im selben Jahr zogen wir nach
Chicago. Ich machte Heimarbeit für einen Strickmützenfabrikanten
wegen meiner Fähigkeit, mit Nadel, Faden und Stricknadeln umzugehen;
dabei konnte ich zuhause meinen kleinen Sohn betreuen.


Im Herbst 1938 gingen wir zurück nach New York. Ich bekam eine
Stelle als Montiererin bei einem Bühnenschmuck-Hersteller, eine Arbeit,
die ich bis 1948 verrichtete. In diesem Jahr wurde uns eine Tochter,
Helen-Francis, geboren.


1939 kamen meine Eltern zu ihren Kindern, die alle in New York
waren, Hanna seit 1928, Irma seit 1937, Eugen seit 1938 und Siegfried
1939. Zuerst wohnten Hanna und Manfred, Irma und Otto mit den Eltern
zusammen, alle Kinder leisteten finanzielle Unterstützung für den Haus-
halt der Eltern, die die Sorge für Daniel Jochanan übernahmen und den
Haushalt betreuten, während Kinder und Schwiegerkinder arbeiten
gingen (1939–1940). Später mußte das geändert werden. Da Manfred bei
Swift und Company Nachtarbeit machte, wurde das Leben am Tag in der
Wohnung schwierig. Die Eltern, Louis und Mina, zogen mit Irma und Otto
in eine andere Wohnung, aber noch immer in der Bronx. Nach der Geburt
von Helen Francis übernahm Irma Heimarbeit von einer entfernten Kusine
ihres Mannes und strickte bis 1955 wertvolle Kleidung auf Bestellung.


Louis Rothschild litt an Arteriosklerose an einem Bein, das amputiert
werden mußte. Er starb 1952. Mina Rothschild starb 1954. Sie und ihr
Mann waren aktive Mitglieder der deutsch-jüdischen Synagogengemeinde
der West-Bronx.


1955 kauften wir ein Haus in New Milford, New Jersey, entgegen 
den Wünschen von Ottos Eltern, die meinten, der beträchtliche Geldbetrag
wäre besser angelegt in einem Geschäft mit Teilhaber. […]


Mein Mann arbeitete in verschiedenen metallverarbeitenden Betrieben,
später in einer Papierfabrik, die einem ehemaligen deutsch-jüdischen
Einwanderer aus Gailingen gehörte; von dort stammen Ottos beide Groß-
elternpaare. Daneben machte er eine Ausbildung als Schweißer und war
zuletzt geprüfter Bauschweißer in der Iron Workers Union, wobei er
unter der Zuständigkeit der Gewerkschaften arbeitete. Er ging 1974 in
den Ruhestand. Er machte sich bei verschiedenen Bürger-Organisationen
nützlich. Außerdem ist er seit dem neunten Lebensjahr Briefmarken-
sammler; er schrieb historische Artikel im Blick auf Briefmarken für
philatelistische Zeitschriften in den USA und Deutschland (nach 1946). Er
beschäftigt sich auch als Amateur-Historiker mit deutscher Geschichte.“ 
Aus: Lebenszeichen. Juden aus Württemberg nach 1933, Bleicher-Verlag 1982







Durchgangsstation
Während mit dem ersten Transport im Jahr 1941 praktisch aus-
schließlich in Buttenhausen geborene Juden deportiert wurden, handelte
es sich nun zumeist um Fremde. Die Konzentration der Juden an einigen
wenigen Orten gehörte zur Vorbereitung der ,Endlösung‘. Häufig handelte
es sich dabei um ländliche, abgelegene Orte. Die jüdische Gemeinde
belasteten diese Einquartierungen erheblich. Es ist bis heute nicht geklärt,
wie wie groß die Zahl der Einquartierungen tatsächlich war. Mehr als
100 Personen kamen zwischen 1940 und 1943 nach Buttenhausen. Diese
Zahl übertrifft die der Größe der jüdischen Gemeinde im Jahr 1933. Für
diese Menschen war Buttenhausen eine Durchgangsstation auf dem Weg
in die Vernichtungslager. Außer wenigen Erinnerungen und dürren
Notizen in einigen Aktenstücken erinnert heute nichts mehr an diese
Schicksale, deren Weg durch Buttenhausen führte.


Die Herkunftsorte  mit den jeweiligen Zahlen der nach Buttenhausen
eingewiesenen Juden zeigt das Ausmaß dieser Aktionen. Ein Viertel aller
Betroffenen stammte aus Stuttgart, auch andere südwestdeutsche Orte
waren stark vertreten. Es kamen aber auch Juden aus Berlin, Frankfurt
und Leipzig. 


Ansbach 3
Berlin 3
Biberach 1
Braunsbach 2
Breisach 2
Buchau 3
Crailsheim 2
Creglingen 7
Edelfingen 3
Esslingen 1
Frankfurt/Main 2
Gailingen 1 
Gerolzhofen 1
Gunzenhausen 2
Hechingen 1
Heilbronn 4
Künzelsau 1


Landshut 3
Leipzig 2
Laupheim 1
Meckenbeuren 1
Münsingen 1
Nordstetten 1
Nürnberg 2
Oberstotzingen 2
Öhringen 3 
Riedlingen 3
Schmieheim 3
Schwäbisch-Gmünd 4
Stuttgart 39
Tauberbischofsheim 2
Ulm 2
Weinsberg 1
Wildbad 2






